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„5.2.3.8.3.
Für besondere Besichtigungen bei Seeschiffen zwecks 
Zulassung zu Uberführungsfahrten oder zwecks Er
teilung von Genehmigungen zum Betrieb unbesetzter 
oder zeitweilig unbesetzter Maschinenanlagen

Bei Fahrzeugen Gebühren
- BRT - M

bis 50 8,—
bis 100 15,-
bis 150 30,—
bis 500 45,-
bis 3 000 70,-
über 3 000 . 90,-

_ 5.2.3.8.4.
Bei Fahrzeugen der Binnenschiffahrt ist für beson
dere Besichtigungen zwecks Zulassung zu Überfüh
rungsfahrten eine Gebühr in Höhe von 25,— M

zu erheben.“

(2) Der Abschnitt 5.2.3.11. erhält folgende Fassung:
„Für die Ausstellung eines Ausnahmezeugnisses 
oder für die Genehmigung zum Betrieb unbesetzter 
oder zeitweilig unbesetzter Maschinenanlagen

•  ' 8,- M.“

§3

(1) Im Abschnitt 5.З.1.1. ist „Bruttowert des Erzeug
nisses“ zu ersetzen durch „Bei einem Gesamtbrutto- 
wert der an einem Tag in einem Betrieb abgenomme
nen Erzeugnisse“.

(2) Im Abschnitt 5.З.1.2. erhält der zweite Satz fol
gende Fassung:

„Liegt diese nicht .vor, so sind zusätzliche Gebühren 
gemäß Abschnitten 5.3.0.4. und 5.3.0.5. zu erheben.“

(3) Im Abschnitt 5.3.3.4. ist die Gebühr bei Neuklassi
fikation — Antriebsleistung bis 10 PS — von 10,— M in 
20,— M zu ändern.

§4

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1970 in Kraft. 

Berlin, den 1. Oktober 1969

Der Minister für Verkehrswesen
Dr. K r a m e r

Anordnung Nr. 53 * 

über die Ausgabe von Gedenkmünzen 
der Deutschen Demokratischen Republik 

vom 30. September 1969

§ 1

(1) Die Staatsbank der Deutschen Demokratischen 
Republik gibt auf Grund des § 5 Abs. 1 des Gesetzes 
vom 1. Dezember 1967 über die Staatsbank der Deut
schen Demokratischen Republik (GBl. I S. 132) neben 
den bereits umlaufenden Geldzeichen mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1969 neue Gedenkmünzen im Nennwert 
von 20 Mark der Deutschen Demokratischen Republik 
in Umlauf. Die Ausgabe erfolgt anläßlich dps 220. Ge
burtstages von Johann Wolfgang von Goethe.

(2) Die Gedenkmünzen haben folgendes Aussehen:

a) Vorderseite
Kopfbildnis von Johann Wolfgang von Goethe und 
darüber die halbkreisförmige Umschrift „JOHANN 
WOLFGANG VON GOETHE“. Unter dem Kopf
bildnis die Jahreszahlen „1749—1832“

b) Rückseite
Stilisierte Darstellung des Staatswappens der 
Deutschen Demokratischen Republik und Um
schrift „DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPU
BLIK 1969 20 MARK“

c) Rand
Vertiefte Inschrift „20 MARK * 20 MARK * 
20 MARK • _ i

§ 2

Die Gedenkmünzen bestehen aus einer Legierung von 
625 Teilen Silber und 375 Teilen Kupfer, haben einen 
Durchmesser von 33 mm.und ein Gewicht von'20,9 g.

§3

Diese Anordnung tritt am 1. Oktober 1969 in Kraft.

Berlin, den 30. September 1969

Der Präsident 
der Staatsbank 

der Deutschen Demokratischen Republik
Dr. W i t t k o w s k i

* Anordnung Nr. 4 vom 29. November 1968 (GBl. II Nr. 131 
S. 1051)
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